




Rechtsberatung

Die Rechte des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber ist unter bestimmten Voraus -
setzungen gehalten, seine Mitarbeiter über beste-
hende Infektions- und Erkrankungsrisiken aufzu-
klären und über Vorsorgemaßnahmen und ange-
zeigtes Verhalten zu informieren – und dies dann,
wenn er Kenntnis von der Erkrankung eines Mit -
arbeiters besitzt. Der Arbeitgeber ist nicht berech-
tigt, eine Prävention in Form einer Pflicht impfung
anzuordnen, da dies einen Eingriff in die körperli-
che Integrität der Arbeitnehmer darstellt. Aller -
dings ist er berechtigt, zum Beispiel das Tragen
eines Mundschutzes im Betrieb anzuordnen und
unmittelbaren Kontakt zwischen Mitar beitern zu
untersagen. So kann er beispielsweise auch die
Begrüßung mit Hand schlag verbieten, um die
Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Für den Fall,

dass ein Großteil der Arbeitnehmer krankheitsbe-
dingt der Arbeit fernbleibt, kann der Arbeitgeber
Kurzarbeit anordnen, um die wirtschaftlichen
Folgen für den Betrieb abzumildern. Zudem ist er
berechtigt, die im Betrieb noch tätigen Arbeit neh -
mer zum Ableisten von Überstunden zu verpflich-
ten, wenn dies aus betrieblicher Sicht notwendig
erscheint. Besteht bei einem Arbeit nehmer der
Verdacht einer Infektion, so kann der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer einseitig von der Arbeitspflicht
entbinden, allerdings ist der Arbeit geber weiter
zur Lohnfortzahlung verpflichtet. 

Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit den Rechten der Arbeitsvertragsparteien im Falle einer Pandemie, wie zum 
Beispiel der sogenannten Schweinegrippe. 

Pandemie: Arbeitsrechtliche Maßnahmen

Die Rechte der Arbeitnehmer

Allein der Umstand, dass eine Pandemie ausge-
brochen ist, berechtigt den Arbeitnehmer nicht,
von der Arbeit fernzubleiben. Unabhängig davon,
ob der Arbeitnehmer durch den verstärkten
Kontakt mit anderen Menschen einem erhöhten
Ansteckungsrisiko ausgesetzt ist. Einer Entsen -
dung in eine bestimmte Region können Arbeit -
nehmer nur dann widersprechen, wenn für diese
Region eine ausdrückliche Reisewarnung des
Auswärtigen Amtes ausgesprochen wurde. 
Ist der Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt, so
ist ihm seine Vergütung wie üblich weiterzuzah-
len. Lediglich für den Fall, dass der Pandemie -
erkrankung ein Verschulden des Arbeitnehmers
zu Grunde liegt, ergibt sich der Verlust des 
Ent geltfortzahlungsanspruchs. Ein solches 

Ver schul den liegt dann vor, wenn es zuvor eine
ausdrückliche Reisewarnung des Auswärtigen
Amtes für die Urlaubsregion des Arbeitnehmers
gab. Einfache Sicherheitshinweise genügen hier-
für jedoch nicht. Diesbezüglich ist der Arbeit -
nehmer dem Arbeitgeber zur Auskunft verpflichtet.

Die Folgen behördlicher Maßnahmen

Im Falle einer ausgebrochenen Pandemie können
die zuständigen Behörden Maßnahmen zur 
Be kämpfung der Krankheit treffen, die bis hin 

zur Verhängung einer Quarantäne reichen können.
Spricht danach die Behörde ein berufliches Tätig -
keitsverbot aus, so sieht das Gesetz einen Ent schä -
digungsanspruch des Arbeitnehmers vor, der sich in
den ersten sechs Wochen nach dem Verdienstaus -
fall und anschließend nach dem Kran kengeld rich-
tet. Die Entschädigung ist vom Arbeitgeber
begrenzt auf maximal sechs Wochen zu leisten. Der
Arbeit geber, der für diese Zeit eine Entschädigung
leistet, ohne dafür eine Arbeitsleistung zu erhalten,
kann jedoch bei der zuständigen Behörde innerhalb
von drei Monaten nachträglich Erstattung der
geleisteten Beträge beantragen. Dieser theoreti-
sche Er stat tungs  anspruch wird jedoch dann nicht
gewährt, wenn der Arbeitgeber aufgrund einzelver-
traglicher tariflicher oder gesetzlicher Rechtsgrund -
lage zur Entgeltfortzahlung verpflichtet ist – und
dies ist der Regelfall.

Fazit

Der Arbeitgeber sollte für den Pandemiefall
ein ausreichendes Schutzkonzept erarbei-
ten, um seine aus dem Arbeitsverhältnis
resultierende Fürsorge pflicht, insbesondere
der Pflicht zur Information über die Krank -
heit und deren spezifische Risiken und dem
Schutz vor Ansteckung und Überlastung zu
genügen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet,
aktiv Schutz maßnahmen – zumindestens im
Sinne von Aufklärung – zu betreiben. Die
Arbeitnehmer erleiden in den wenigsten
Fällen wirtschaftliche Nachteile. Sie können
aber ihre Arbeitsleistung nur in Ausnah -
mefällen verweigern. 

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Barbara Wermann
Rechtsanwältin/ Steuerberaterin 
Tel.: + 49 (0)561 70943-330
E-Mail: bwermann@sb-p.de
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Wirtschaftsprüfung

BilMoG: Bilanzielle Auswirkungen für 2009
Das 2009 in Kraft getretene Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) soll im Hinblick auf die geänderten Ansatz-, Ausweis- und
Bewertungsvorschriften grundsätzlich erst für Geschäftsjahre Anwendung finden, die nach dem 31. Dezember 2009 beginnen. 

Auswirkungen des BilMoG auf die
Bilanzierung in der Handelsbilanz

Im Regelfall ergeben sich bilanzielle Auswir-
kungen aufgrund des BilMoG erst beginnend mit
dem Geschäftsjahr 2010, es sei denn, das bilan-
zierende Unternehmen optiert insgesamt für die
vorzeitige Anwendung der Vorschriften bereits
für das Geschäftsjahr 2009.

Im Hinblick auf die Tatsache, dass durch das
BilMoG die umgekehrte Maßgeblichkeit – also
der Grundsatz, dass steuerliche Wahlrechte in
Übereinstimmung mit der Handelsbilanz auszu-
üben sind – abgeschafft wird, ergeben sich aber
doch schon erste bilanzielle Auswirkungen für
das Geschäftsjahr 2009. Dies gilt selbst für den
Fall, dass nicht für die vorzeitige Anwendung des
BilMoG in 2009 optiert wird. Ermöglicht wird
dies durch den vorliegenden Entwurf eines BMF-
Schreibens, der sich mit der Maßgeblichkeit der
Handelsbilanz für die steuerliche Gewinner mit t -
lung befasst. 

Attraktive Gestaltungsmöglich keiten 
im Einzelfall

Dies wollen wir kurz am nachfolgenden Beispiel
verdeutlichen: Nach dem Entwurf des BMF-
Schreibens können Wahlrechte, die sowohl han-
delsrechtlich als auch steuerrechtlich bestehen,
in der Handels- und Steuerbilanz unterschiedlich
ausgeübt werden. Dies ermöglicht beispiels-
weise einen unterschiedlichen Abschreibungs -
verlauf in der Handels- und Steuerbilanz. So
könnten in der Han delsbilanz die in 2009 ange-
schafften beweglichen Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens (Maschinen, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung, Fuhrpark) gleichmäßig
(linear) abgeschrieben werden, während in der
Steuerbilanz nach Paragraph 7 Abs. 2 EStG für
eine geometrisch-degressive Abschreibung
optiert wird. Dies führt dann dazu, dass die steu-
errechtliche Abschreibung (AfA) das bis zu 2,5-
fache der handelsrechtlichen Abschreibung
beträgt. Dies ermöglicht den Ausweis eines
höheren handelsrechtlichen Gewinnes, der
gleichzeitig aber keine finanzielle steuerliche
Mehrbelastung auslöst, da sich die Höhe der
festzusetzenden Steuer nach dem Gewinn laut
Steuerbilanz richtet. Somit kann bereits ab dem
Jahr 2009 die Bilanzpolitik in der Handelsbilanz
fast vollständig von steuerlichen Überlegungen
abgekoppelt werden. 

Unser Service für Sie

Wir beraten Sie gern über das BilMoG und die
sich daraus eröffnenden Gestaltungsmöglich -
keiten. Sprechen Sie uns an – Wir optimieren
Ihre Bilanzpolitik für 2009.

Ansprechpartner bei Rückfragen: 

Michael Krug
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater  
Tel.: + 49 (0)561 70943-410
E-Mail: mkrug@sb-p.de

Fazit

Das BilMoG ermöglicht ab 2009 eine von
steuerlichen Überlegungen völlig unabhän-
gige Bilanzpolitik in der Handelsbilanz. 
Dies erfordert dann zwangsläufig die Auf -
stellung einer eigenständigen Steuerbilanz
sowie zweier Anlagenverzeichnisse mit
handelsrechtlicher beziehungsweise steuer-
rechtlicher Abschreibung.
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Steuerberatung 

Koalition beschließt Steuerentlastungen

Einkommensteuer

Erhöhung Kinderfreibetrag 
bei Zusammen veranlagten auf 7 008 Euro
Erhöhung Kindergeld um 20 Euro
Zinsschranke:

- dauerhafte Einführung der Freigrenze von drei
Millionen Euro

- Einführung Vortrag EBITDA rückwirkend ab
2007 für fünf Jahre

- Überarbeitung und Vereinfachung der Escape-
Klausel
Wiedereinführung Sofortabschreibung 
für GWG bis 410 Euro, die nach dem 31. Dezem -
 ber 2009 angeschafft oder hergestellt werden –
alternativ zur Bildung eines Sammelpostens.

Körperschaftsteuer

Verlustabzugsbeschränkung, sog. Mantelkauf
- Aufhebung der zeitlichen Beschränkung bei der
Sanierungsklausel

- Genehmigung des Abzugs von Verlusten bei
Umstrukturierungen innerhalb verbundener
Unternehmen

- Zulassung des Abzugs von Verlusten bei
bestimmten konzerninternen Umgliede rungen

Gewerbesteuer

Der Hinzurechnungssatz von Miet- und Pacht -
zinsen für unbewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlage vermögens soll ab dem Erhebungs zeit raum
2010 von bisher 65 auf 50 Prozent sinken. 

Erbschaftsteuer
(anzuwenden ab 1. Januar 2010)

Reform der Erbschaftsteuer
- Senkung der Steuerbelastung für Geschwister,

Nichten und Neffen (zum Beispiel von 30 auf
15 Prozent).

Darüber hinaus sind umfangreiche Änderungen
zur Beseitigung von Hemmnissen für die Unter -
nehmensnachfolge vorgesehen. 
Der in Para graph 13 a ErbStG vorgesehene Ver -
schonungs ab schlag in der Höhe von 85 Prozent
für begünstigtes Betriebsvermögen ist bisher
daran geknüpft, dass die Summe der jährlichen
Lohnsummen innerhalb von sieben Jahren insge-
samt 650 Prozent der Ausgangslohnsumme nicht
unterschreitet, oder der Betrieb nicht mehr als
zehn Beschäftigte hat: Vorausgesetzt, dass unter
anderem das sogenannte Verwaltungsver mögen
einen Anteil von 50 Prozent nicht überschreitet.
Alternativ kann nach derzeit geltendem Recht ein
Verschonungsabschlag in der Höhe von 100 Pro -
zent beantragt werden, wenn die Summe der
jährlichen Lohnsummen innerhalb von zehn
Jahren insgesamt 1 000 Prozent der Ausgangs -
lohnsumme nicht unterschreitet und das Ver -
waltungsvermögen einen Anteil von 10 Prozent
nicht überschreitet. 

Diese Verschonungsvor schriften sollen durch das
Wachstumsbeschleu nigungsgesetz – insbeson-
dere durch eine Absen kung der erforderlichen
Lohnsummen sowie Behaltensfristen – wie folgt
entschärft werden: 

Verschonungsabschlag in der Höhe von
85 Prozent:

- Absenkung der Lohnsummen von 650 auf 400
Prozent

- Verkürzung der Behaltensfrist von sieben auf 
fünf Jahre

- Betriebe mit weniger als zwanzig Arbeit neh -
mern unterliegen der Lohnsummenregelung
nicht 

100 Prozent des Betriebsvermögens steuerfrei
- Absenkung der Lohnsummen von 1000 Prozent

auf 700 Prozent
- Verkürzung der Behaltensfrist von zehn auf 

sieben Jahre
- Betriebe mit weniger als zwanzig Arbeitneh mern

unterliegen der Lohnsummenregelung nicht 

Die Neuregelung der Verschonungsvor schrif -
ten ist bereits für Erwerbe anwendbar, für die
die Steuer nach dem 31. Dezember 2008 ent-
steht. 

Umsatzsteuer

Der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 Prozent
soll ab dem 1. Januar 2010 auch für Beherber-
gungsleistungen im Hotel- und Gastronomie -
gewerbe gelten. Gemäß der Gesetzesbegrün -
dung sollen sowohl die Umsätze des klassischen
Hotelgewerbes als auch die kurzfristige Beher -
bergung in Pensionen, Fremdenzimmern und ver-
gleichbaren Einrichtungen begünstigt werden.

Sonstiges

Nach geltender Rechtslage lösen grundsätzlich
auch konzerninterne Umwandlungen durch
Verschmelzung, Spaltung und Vermögensüber -
tragung Grunderwerbsteuer aus. Es ist geplant,
dass die Steuer für einen in Paragraph 1 Abs. 1,
2 oder 3 GrEStG bezeichneten Rechtsvorgang
aufgrund einer Umwandlung nicht erhoben wer-
den soll. Zur Missbrauchsverhinderung sind eine
fünfjährige Vorbehaltensfrist und ein fünfjährige
Behaltensfrist vorgesehen. Danach soll die Be -
freiung nicht anwendbar sein, wenn der umwan-
delnde Rechtsträger das Grundstück innerhalb
von fünf Jahren vor dem Umwand lungs vorgang
erworben hat. Gleiches gilt insoweit, wenn der
Erwerber innerhalb von fünf Jahren nach dem
Umwandlungsvorgang des Grund stückes be -
stimmte Rechtsvorgänge vornimmt oder seine
Anteile an der Gesellschaft, zu deren Vermögen
ein inländisches Grundstück gehört, vermindert. 

Ob die hier vorgestellten Änderungen später ge -
setzlich verankert werden, bleibt abzuwarten. 
Die Änderungen müssen erst noch durch den 
Bun desrat beschlossen werden.

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Silke Mihr

Steuerberaterin
Tel.: + 49 (0)561 70943-420
E-Mail: smihr@sb-p.de 

Das Bundeskabinett hat mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz die ersten Steuerentlastungen in der Amtszeit der schwarz-gelben
Koalition beschlossen. Es ist geplant, dass (nach der zweiten und dritten Lesung im Bundestag am 4. Dezember 2009) der Bundesrat
das Gesetz am 18. Dezember 2009 verabschieden soll. Das Gesetz soll dann am 1. Januar 2010 in Kraft treten. Nachfolgend die wich-
tigsten Eckpunkte des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes im Überblick. (Grundlage: Referentenentwurf vom 9. No vem ber 2009.) 
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Lars Korschan, Wirtschaftsprüfer und Steuerbe -
rater, führt das Team seit mittlerweile fünf Jah ren.
Er hat unmittelbar nach dem Abschluss eines wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiums seinen beruf-
lichen Werdegang bei sb+p begonnen: Zunächst
als Revisions- und Steuerassistent, dann – nach
bestandenen Examina – als Steuer be rater und
seit dem letzten Jahr auch als Wirtschaftsprüfer.

Ein starkes Team im Dienste der Mandanten

Tatkräftige Unterstützung erhält Lars Korschan
von den weiteren Team-Mitgliedern. Achim Engel,
Steu erberater, ist bereits seit über 30 Jahren für
sb+p tätig und wird am Ende des Jahres in den 

Team II - das größte Team bei sb+p

Das Auf gaben gebiet des Team II ist vielfältig: Zum
einen gehört die Prüfung von Jahresab schlüs sen
dazu – und dies für Mandanten aus ganz unter-
schiedlichen Branchen: Auto häuser, Ver- und Ent -
sor gungs  unternehmen, öf fentliche Unter neh men,
Bau unternehmen, Indus trieunternehmen, Non-
Profit-Unternehmen sowie Speditionen. Darü ber
hinaus übernimmt das Team auch die kompetente
Be treuung und Beratung dieser heterogenen Man -
dant schaft. Dies erfordert, dass sich die Mit ar -
beiter des Teams auf jeweils bestimmte Aufga -
ben bereiche spezialisieren. 

Auch in dieser Ausgabe der news & facts stellen wir Ihnen wieder ein starkes Team aus dem Hause sb+p vor: Unser Team II, so die 
interne Be zeichnung, wird von dem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Lars Korschan geleitet.

Team II: Zehn Experten an Ihrer Seite

sb+p intern

wohlverdienten Ruhestand gehen. Christoph
Bildstein verstärkt das Team II seit 2003 und legte
vor zwei Jahren das Steuer beraterexamen erfolg-
reich ab. Sebastian Schrauder gehört seit über vier
Jahren dem Team II an, hat sich unter anderem auf
den Bereich Unter neh mensbewertungen speziali-
siert und Anfang dieses Jahres das Examen als
Steuerberater erfolgreich bestanden. 
Melanie Hahn absolvierte bereits ihre Berufs aus -
bildung zur Steuerfachangestellten in unserem
Hause und bildete sich in den zurückliegenden
Jahren zur Bilanzbuchhalterin fort. Gleiches gilt für
Christian Mogge, der im letzten Jahr seine Fort -
bildung zum Steuerfachwirt er folgreich abgeschlos-
sen hat. Auch Ingo Lind meier absolvierte zunächst
bei sb+p eine Berufsausbildung und ist nach erfolg-
reichem Abschluss eines Studiums in unser Büro
zurückgekehrt. Ähnliches gilt für Melanie Rohr, die
nach abgeschlossenem Studium ebenfalls zu sb+p
zurückgefunden hat. Das Team wurde in den letzten
Jahren außerdem durch Matthias Rhiel und
Marcus Hupfeld komplettiert. 

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Lars Korschan 
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
Tel.: + 49 (0)561 70943-250
E-Mail: lkorschan@sb-p.de

Das Team (v. links n. rechts): 
Achim Engel - Steuer berater;
Christoph Bildstein - Steuer berater;
Sebastian Schrauder - Steuer berater;
Christian Mogge - Steuer fachan ge -
stell ter, Steuerfachwirt; 
Ingo Lindmeier - Diplom-Betriebswirt;
Melanie Rohr - Diplom-Ökonomin;
Matthias Rhiel - Diplom-Kaufmann;
Marcus Hupfeld - Diplom-Ökonom;

Ohne Foto: Melanie Hahn - Steuer -
fach ange  stellte, Bilanzbuchhalterin;
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